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Hausfrauen , bewirtschaftet Eure Kartoffelvorräte so sparsam wie nur möglich.
Der zweite Zentner Kartoffeln , soweit er ausgegeben ist , muß bis 31. Juli 1947 reichen!

, Streckt die Kartoffelgerichte mit Kohlrüben!
' jUiToJv --.I'w .-.'U 3

Zuzugssperre
I. Wie bereits wiederholt öffentlich

bekanntgegeben, besteht für das fran¬
zösisch besetzte Gebiet Württembergs
und Hohenzollerns vollkommene
Zuzugssperr #. Dies gilt auch für
entlassene Kriegsgefangene , die vor
ihrer Einberufung zum Kriegsdienst
ihren Wohnsitz außerhalb Südwiirt-
tembergs hatten.

In dringenden Fällen , z. B. Herstel¬
lung der Familiengemeinschaft (je¬
doch nur bei Ehegatten oder unmündi¬
gen Kindern) kann der Landeskommis¬
sär für, das Flüchtlingswesen Befrei¬
ung von der Zuzugssperre erteilen.
Dieser muß jedoch in jedem einzelnen
Fall die Genehmigung des Gouverne¬
ment Mililaire du Wurtemberg ein¬
holen. Anträge liiefür sind über die
Bürgermeisterämter nach einem be¬
sonderen Formblatt einzureiehen. Der
Zuzug darf erst erfolgen, wenn die
schriftliche Zuzugsgenehmigung des
Landeskommissars für das Flüchtlings¬
wesen vorliegt.

Das Landratsamt hat die Weisung
.erhalten, alle Personen, die ohne Ge¬
nehmigung in das französisch besetzte
Gebiet Württembergs und Hohenzol¬
lerns zuziehen, in ein Lager zu über¬
führen . Die zwangsweise Entfernung
aus Südwürttemberg wird durch den
Landeskommissaj- für das Flüchtlings¬
wesen durchgeführt.

II .*Vo r übe rg eli e n der Aufent¬
halt,  der die Dauer von 6 Wochen
nicht übersteigen darf, unterliegt der
Gcnehmigungspflicht des Landratsamts.
Die Genehmigung kann nur erteilt
werden, wenn dringende persönliche
oder berufliche Gründe vorliegen und
durch ordnungsmäßigen Passierschein
oder sonstige Unterlagen Gewähr da¬
für geboten ist, daß der Zureisende un¬
behindert wieder an seinen Wohnsitz
zu rück kehren darf . Bei Besuch aus der
russischen Zone ist eine entsprechende
Bescheinigung des Bürgermeisteramts
der Wohngemeinde erforderlich.

Lebensmittelzuteilungen
Laut Kartenerlaß des Landesernäh¬

rungsamtei Tübingen können bezogen
werden:
Vom 21 . Januar bis 31. Januar:

Brot
Kinder von 0—3 Jahren : Abschnitt 8

50t) g; 9 300 g (zus. 800 g).
Kinder von 3—6 Jahren : Abschnitt 4

1000g; 5 600g (zus. 1600g).
Jugendliche von 6—10 Jahren : Absehn.

5 1000 g: 6 1000 g; 10 200 g (zus.
2200g). i

Jugendliche von 10—18 Jahren : Ab-
schn. 5 1000 g, 6 1000 g; 10 200 g
(zus. 2200 g)

Erwachsene über 18 Jahre : Abschnitt 5
1000 g; 6 1000 g; 10 200 g (zus.
2200g).

Schwerarbeiter 1. Kat.: Abschnitt 25
550 g (zus. 550 g).

Schwerarbeiter 2. Kat.: Abschnitt 25
1000g- 26 300 g (zus. 1300g).

Schwerarbeiter 3. Kat.: Abschnitt 25
1000 g; 26 1000 g; 27 350 g (zus.
2350g).

Werdende u. stillende Mütter: Abschn.
9 550g (zus. 550g).

Brotkarten für Selbstversorger : Ab¬
schn. 11—15 je 1000 g: 16 .300 g;
17 500 g (zus. 5800g).

Fleisch:
Kinder von 0—3 Jahren : Abschn. 12

50 g (zus. 50 g).
Kinder von 3—6 Jahren : Abschn. 17

und 18 je 50 g (zus. 100g).
Jugendliche von 6 —10 Jahren : Ab¬

schn. 18 bis 20 je 50 g (zus. 150g).

III . Die Bevölkerung wird aufgefor¬
dert. diese durch die Ernährungs - und
Wohnraumschwierigkeiten veranlaßte
Anordnung zu Jreachten und bei An¬
fragen von Personen, die von außer¬
halb Süd-Württembergs zuzuziehen be¬
absichtigen, diese darauf hinzuweisen.

Calw. 18. Januar 1947.
Landratsamt.

Jugendliche von 10—18 Jahren : Ab¬
schn. 22 50; 23 und 24 je 100 g (zus.
250 g).

Erwachsene über 18 Jahre : Abschn. 20
bis 22 je 50 g; 23 40 g (zus. 190g).

Schwerarbeiter 1. Kat.: Abschnitt 29
50 g (zus. 50 g).

Schwerarbeiter 2. Kat.: Abschnitt 29
und 30 je 50 g; 31 100 g; 32 60 g
(zus. 260 g).

Schwerarbeiter 3. Kat.: Abschnitt 29
und 30 je 50 g; 31 100 g; 32 60 g
(zus. 260 g).

Werdende u. stillende Mütter: Abschn.
12 60 g (zus. 60 g).

Vollmilch :
Kinder von 0—3 Jahren : tfigl. % Liter.
Kinder von 3—6 Jahren : tägl. % Liter.
Jugendliche von 6—10 Jahren : täglich

K Liter.
Jugendliche von 10—18 Jahren : täglich

V% Liter.
Werdende u. stillende Mütter: täglich

K Liter.
Käse:

Jugendliche von 6—10 Jahren : Abschn.
43 und 44 je 50 g (zus. 100g).

Jugendliche von 10—18 Jahren und Er¬
wachsene über 18 Jahre : Absch.
und 44 je .62,5g (zus. 125g).

Schwerarbeiter 2. Kat.: Absch». 47 50g
(zus. 50 g).

Schwerarbeiter 3. Kat.: Abschn. 41 und
53 je 50 g (zus. 100g).
Der Käse kann erst nach örtlichem

Aufruf bezogen werden.
Calw, 16. Januar 1947.

Kreisernährungsamt.

Zuckerausgabe für Monat Januar 1947
Im Monat Januar 1947 erfolgt wie¬

derum die Ausgabe von Zucker an
nitchgenannte Verbraucher : •
Kinder von 0—3 Jahren : 1500 g auf

Abschn. 19 (Normalverbr. und Teil-
selbstvers.); Abschn. 1 (Vollselbst¬
versorger ).
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Kinder von 3—6 Jahren : 1000g auf Ab-
schn. 37' (Normalverbr. u. Teilselbst-
versorger ); Abschn. 1 (Vollselbst¬
versorger.

Jugendliche von 6—10 Jahren : 1000g
auf Abschn. 37 (Normalverbr. und
Teilselbstversorger ); Abschn.1(Voll¬
selbstversorger ).

Jugendliche von 10—18 Jahren : 1000g
auf Abschn. 37 (Normalverbr. und
Teilselbstversorger ) ; Abschn.1(Voll¬
selbstversorger ).

Erwachsene über 18 Jahre : 600 g auf
Abschn. 37 (Normalverbr.. und Teil¬
selbstversorger ); Abschn. 1 (Voll¬
selbstversorger ).

Schwerarbeiter 1. Kat.: 100 g auf Ab¬
schn. 45.

Schwerarbeiter 2. Kat.: 200 g auf Ab¬
schn. 45.

Schwerarbeiter 3. Kat.: 450 g auf Ab¬
schn. 45.

Werdende u. stillende Mütter: 450 g
auf Abschn. 13.
Der Zucker kann nur bei dem Vertei¬

ler bezogen werden, bei welchem im
Dezember 1946 die Vorbestellabsehnitte
abgegeben wurden. Beim Einkauf des
Zuckers ist die Lebensmittelkarte De¬
zember 1946 und die vom Januar 1947
vorzulegen.

Die Bürgermeisterämter werden den
Zucker sofort nach Anlieferung durch
die Großverteiler auf rufen .Dieser Auf¬
ruf ist abzuwarten.

Calw, 20. Januar 1947.
Kreisernährungs amt.

Abgabe von Brühwürfeln
1. Die Normalverbraucher und Ge¬

meinschaftsverpflegten über 18 Jahre
alt erhalten pro Person zwei Stück
Brühwürfel . Für die Normalverbrau¬
cher über 18 Jahre erfolgt die Abgabe
der Ware auf Abschnitt A der Januar-
Lebensmittelkarte . Keine Zuteilung er¬
halten die Voll- und Teilselbstversor¬
ger.

2. Der Bezug kann nach Aufruf
durch die Bürgermeisterämter erfol¬
gen . Den Bürgermeisterämtern geht
en^ Erlaß zu.

Calw. 14i. Januar 1947.
Kreisernährungsamt.

Ersatzkarten für in Verlust geratene
Lebensmittelkarten

Die Anträge auf Ersatz für in Ver¬
lust geratene Lebensmittelkarten (auch
Eierkarten ) haben einen solchen Um¬
fang angenommen, so daß das Kreis¬
ernährungsamt künftig den Anträgen
nur noch in ganz besonders begründe¬
ten Fällen entsprechen wird. Von den
Bürgermeisterämtern dürfen hierher
nur noch wirklich begründete Gesuche
auf Gewährung von Ersatzkarten vor¬
gelegt werden. Im übrigen sind die An¬
träge bereits von den örtlichen Karten-

Anordnung über
für Pflanzkartoffeln

Auf Grund des Preisbiidungsgeset-
zes vom 29. 10. 1936(RGBl. I S. 927) in
Verbindung mit § 2 <Jer Rechtsanord¬
nung über den Uebergang der Zustän¬
digkeit des früheren Reichskommissars
für die Preisbildung auf die Landes¬
direktion der Wirtschaft vom 12. 2. 1946
(Amtsblatt S. 45) wird mit Zustimmung
de* Landesdirektion der Finanzen an¬
geordnet:

§ 1.
Die Anordnung betr . Preisfestset¬

zungen für Pflanzkartoffelii ab Ernte
1943 vom 1. 7. 1943(RNVbl.S.292) wird
dahin abgeändert, daß von der Ernte
1946 an für das Gebiet Süd-Württem¬
berg und Hohenzollern folgende Erzeu¬
germindest- und Erzeugerhöchstpreise
für je 100 kg frei Verladestation des
Erzeugers gelten:
A. Für anerkanntes Saatgut

1. bei Lieferungen bis zum 30. Novem¬
ber:

für Sortengruppe a:
Hochzucht 12.30—12.90, Klasse A

9.50—9.90, Klasse B 8.80—9.20.
für Sortengruppe b:

Hochzucht 14.40—1̂ .10, Klasse A
11.10—11.60, Klasse B 10.50—10.90.

für Sortengruppe c:
Hochzucht 20.10—21 00, Klasse A

15.50—16.20, Klasse B 14.60—15.20.
für Sortengruppe d:

Hochzucht 22.90—23.90, Klasse A
18.30—19.10, Klasse B 17.10—17.90.
2. Bei Lieferungen nach dem 30. No¬

vember:
für Sortengruppe a:

Hochzucht 13.80—14.40, Klasse A
10.90—11.40, Klasse B 10.20—10.70.

* für Sortengruppe b:
Hochzucht 16.00—16.70. Klasse A

12.70—13.20, Klasse B 12.00—12.50.
für Sortengruppe c:

Hochzucht 22.Q0 —22.90, Klasse A
17.40—18.10, Klasse B 16.50—17.20.

für Sortengruppe d:
Hochzucht. 25.00—26 00, Klasse A

20.40—21.20. Klasse B 19.20—20.00.
B. Für zugelassenes Handels¬

saatgut
1. bei Lieferungen bis zum 30. No¬

vember: .
für Sortengruppe a und b:

weißfleischige Sorten 7.60— 7.90
gelbfleischige Sorten 8.30— 8.60

ausgabesteilen abzulehnen. Eine Le¬
bensmittelkarte ist wie ein Wertpapier
zu behandeln und dementsprechend
vom Inhaber zu verwahren.

Calw, 16. Januar 1947.
Kreisernährungsamt.

Preisänderungen
vom Dezember 1946
für  Sortengruppe b 12.80—18.30
für Sortengruppe d 15.50—16.20
2. bei Lieferungen nach dem 30. No¬

vember:
für Sortengruppe a und b:

weiß fleischige Sorten 9.10— 9.50
gelbfleischige Sorten 9.80—10.20

für Sortengruppe c 14.60—15.20
für Sorlengruppe d 17.60—18.40

§ 2 .

Die Sortengruppen  sind fol¬
gende:
Gruppe a: Sorten mittelspäter bis spä¬

ter Reifezeit •
Ackersegen, Agnes, Akebia, Alpha,

Altgold, Aquila, Carnen, Centa, Centi-
folia, Condor, Dianella,Edda, Edelgard,
Erdgold, Erika , Falke, , Flämingskost,
Flämingsstärke , Fram, Fridolin , Gem¬
ma, Gigant, Glückspilz, Goldwährung.
Herulia , Johanna. Jubel, Konsuragis,
Mensa,. Merkur, Möwe, Monika. Opti¬
ma, Ostbote, „Parnaslia , Pepo, Preu¬
ßen, Prisea , #Robusta, Roland 1, Ros¬
witha, Sabina, Sandnudel, Schlesien,
Sickingen, Spätrot. .Stärkeragis , Stär¬
kereiche T. Tiger , Voran, Weißes Rößl,
Wekaragis.
Gruppe b: Sorten früher und mittel¬

früher Reifezeit:
Allerfrüheste Gelbe, Cuculus, Depe¬

sche, Direktor Johanssen, Flava , Früh¬
gold, Frühnudel , Krebsfeste Kaiser¬
krone, Lichtblick, Mittelfrühe, Olym¬
pia. Speisegold. Weltwunder.

Gruppe c: Sorten früher Reifezeit
sowie Delikateßkartoffeln:

Frühbote , Früheste Delikateß. Juli,
Sieglinde, Viola.
Gruppe d:Sorten sehr früher Reifezeit:

Erstling , Frühmölle, Primula , Vera.
§ 3.

Die Bestimmungen der Anordnung
betr. Preisfestsetzungen für Pflanzkar-
toffeln ab Ernte 1943 vom 1. Juli 1943
(RNVbl. S. 292) bleiben in Kraft , soweit
sie nicht den Bestimmungen dieser An¬
ordnung entgegenstehen.

§ 4.
Diese Anordnung tritt am 7. Tage

nach ihrer Verkündung in Kraft .*
Staatssekretariat

für das französisch besetzte Gebiet von
Württemberg und Hohenzollern

— Landesdirektion der Wirtschaft —
(gez.) Wildermuth

Zigarettenprämie für Ablieferung und
Sammlung von Pelzfellen

Die Landesdirektion der Wirtschaft
— Zentrale der Lederwirtschaft —
Reutlingen teilt mit Rundschreiben

Nr. 1/47 vom 13. 1. 1947 folgendes mit:



Ab sofort wird eine Zigarettenprämie
für abgelieferte Pelzfelle gewährt , und
Ewar auf felgender Basis : *

1 Maulwurf 2 Zigarette :
1 Kanin 2 r»
1 Winterhase 5 ft
1 Eichhörnchen 5 ff
1 Reh 5 n
1 Dachs 15 **
1 Iltis 20
1 Steinmarder 40
1 Edelmarder 50 »♦
1 Fuchs 40 ff

In den Genuß der Prämie kommt der¬
jenige, der die Felle bei einem Häute-
und Fellhändler sowie bei Kürsch¬
nereien und Pelzgeschäften abliefert .

Calw, 20. Januar 1947.
Kreiswirtschaftsamt .

Anordnung
über*das Verbot der Lohn- und Um-

tauschmüllerci für Selbstversorger
vom 20. 12. 1946

Auf Grund des § 1 Abs. 2 Ziff. 1 und
8 und des § 5 des Gesetzes über den Zu¬
sammenschluß von Mühlen vom 15. Sej)-
tember 1933 (Reichsgesetzblatt S. 637)
in Verbindung mit der Verordnung
tiber die öffentliche Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse vom
|27. August 1939 (Reichsgesetzblatt I
Ucite 1521) wird angeordnet :
* § 1. Verboten ist : 1. die Lohn- und
It’mtausehmüllerei für 'Selbstversorger ;
ß. die Lohnherstellung von Futter -
Schrot in Mühlen und in gewerblichen
Bchrotmühlebetrieben.

§ 2. Das Landesernährungsamt kann
Mihlon, dio bisher ganz oder teilweise
'feine nach § 1 verbotene Müllerei aus-geübt haben,für die Dauer der Geltungieses Verbots schließen.

§ 3. Mühlen, die auf Grund des § 2
geschlossen werden, kann das Landes-
fernährungsamt auf Antrag eine Ent¬
schädigung gewähren, deren Höhe sich
nacli dem Grundkontingent der Mühle
ergibt, unter Anrechnung der in den
Monaten September bis Dezember 1946
{vermahlenen Mengen.
. § 4. Das ^ andeserpährtingsamt wird
fermächtigt, die zur Durchführung die¬
ser Anordnung erforderlichen Maßnah¬
men zu Reffen und die hierfür erfor¬
derlichen Vorschriften zu erlassen.

§ 5. Wer dem Verbot des § 1 oder
feiner auf Grand dieser Anordnung ge¬
troffenen Vorschrift oder Maßnahme
des Landesernährungsamtes zuwider-
'handelt, wird, soweit nicht nach ande¬
ren Vorschriften eine höhere Strafe
Verwirkt ist, nach den Vorschriften der
Verbrauchsregelungs -Strafverordnung
bestraft .

§ 6. Diese Anordnung tritt mit Wir¬
kung vom 1. Januar 1947 in Kraft . Sie
tritt am 31. August 1947 außer Kraft .

Landesdirektion
für Landwirtschaft und Ernährung

Die Eröffnung von Handwerksbetrieben
Rundschreiben

der Landcsdirekfion der Wirtschaft an
Landratsämtcr u. Bürgermeisterämter

Nach § 1 der Handwerksordnung vom
5. November 1946 (Amtsblatt 1947S. 1)
ist der selbständige Betrieb eines
Handwerks als stehendes Gewerbe nur
den in der Ilandwerksrolle eingetrage¬
nen -natürlichen und juristischen Per¬
sonen gestattet . Daraus ergibt sich,
daß Handwerksbetriebe ohne vorherige
Eintragung der Inhaber in die Hand-
werksrolle nicht eröffnet werden dür¬
fen. In § 16 Abs. 1 der Händwerksord-
nung ist daher hoch besonders be¬
stimmt, daß wer den selbständigen Be¬
trieb eines Handwerks als stehendes
Gewerbe anfängt , gleichzeitig mit der
nach § 14 der Gewerbeordnung zu er¬
stattenden Anzeige der zuständigen
Behörde, die über die Eintragung in
der Handwerksrolle ausgestellte Hand¬
werkskarte vorzulegen hat.

Diese letztere Vorschrift , die von der
bisher geltenden nicht abweicht, wird
in der letzten Zeit vielfach nicht beach¬
tet. Viele Handwerker glauben, zur Er¬
öffnung eines Handwerksbetriebes be¬
rechtigt zu sein, wenn sie beim Bür¬

germeisteramt oder der Gewerbepoli¬
zei die vorgeschriebene Anzeige er¬
stattet haben. Dabei handelt es sich er¬
fahrungsgemäß meist gerade um solche
Handwerker, die die Voraussetzungen
für die Eintragung in die Handwerks¬
rolle nicht erfüllen , also die Hand-
werksknrte nicht erhalten können. Die
nachträgliche Schließung dieser Be¬
triebe stößt, da, in der Regel bereits
Gcldinvcslitionen erfolgt sind, auf er¬
hebliche Schwierigkeiten.

Die Bürgermeister werden hiermit
auf die erwähnte Vorschrift hingewie¬
sen mit dem Ersuöhen. die nach § 14
der Gewerbeordnung vorgeschriebeno
Anzeige über die Errichtung eines
Handwerksbetriebes erst entgegenzu¬
nehmen, wenn der Anzeigende die
Handwerkskarte der Handwerkskam¬
mer Reutlingen vorzulegen vermag.
Handwerksbetriebe, die unter Um¬
gehung der angeführten Vorschriften

'eröffnet werden, haben zu erwarten ,
daß sie ohne Rückskieht auf die in den
Betrieb gesteckten Geldmittel unver¬
züglich geschlossen werden.

Der Landesdirektor der Wirtschaft »
Dr. K i 1p p e r

Stromcinschränkungen
Es besteht erneut Anlaß, alle Strom¬

abnehmer auf ihre Pflicht zur sparsam¬
sten Verwendung ihres Kontingents
hinzuweisen, um die durch die witte¬
rungsbedingten Verhältnisse usw. kri¬
tisch gewordene Energieversorgungs¬
lage zu überstehen. Verbraucht keine
Minute unnötig Licht oder Kraft !

• Landratsamt .

Ilautleimsicdorci in Wildberg
Die Firma F. E. Bi hl er , Schwarz¬

wälder Holzwarenfabrik , beabsichtigt
auf ihrem Grundstück am Ortsweg
Nr. 53 in Wildberg ein^ Hautleimsiede¬
rei mit Ilautleimwäsche zu errichten .

Etwaige Einwendungen gegen dieses
Vorhaben sind bei Verlust des Ein¬
spruchsrechts binnen 14 Tagen, von
der Veröffentlichung der Bekannt¬
machung an gerechnet, auf dem Land¬
ratsamt — Zimmer 16 —. wo auch die
Pläne und Beschreibungen zur Ein¬
sicht aufliegen , anzubringen .

Landratsamt .

Bekanntmachung
über die Offenlegung der Ergebnisse

der Bodenschätzen" ^
Die Ergebnisse der Bodenschätzung

der Gemeinden
Agenbach
Altbulacli
Altburg
Bad Teinacb
Breitenberg
Emberg
Igelsloch
Liebeisberg

Oberhaugstett
Oberkollbach
Oberkollwangen
Oborreichenbach
Rötenbach
Sommenhnrdt
Schmich
Würzbach

Neubulach Zavelstein
Neuweilen

werden in der Zeit vom 1. Februar bis
28. Februar 1947 in den Diensträumen
des amtlichen Bodenschätzeis, Herrn
Dipl.-Landwirt Ernst in Bad Teinach,
Rötenbacherweg 117. während der
Dienststunden (8—12 Uhr) offengelegt.

Offengelegt werden die Schätzungs¬
reinkarten und 'die Schätzungsbücher
für Ackerland und für Grünland, in
denen die Ergebnisse der Bodenschät¬
zung nicdergelegt sind. Die offcngeleg-
ten Sehätzungsergebnisse werden den
Eigentümern und Nutzungsberechtig¬
ten der Grundstücke nicht besonders
bekanntgegeben. /

Gegen die Schätzungsergebnisse
steht den Eigentümern der betreffen¬
den Grundstücke Beschwerde nach den
Vorschriften der Reiehsabgabenord-
nung. zu. Die Beschwerde kann in der
Zeit bis zum Ablauf des 31. März 1947
beim Finanzamt entweder schriftlich
oder zu Protokoll erklärt werden.

Mit Ablauf der Frist für die Ein¬
legung des Rechtsmittels werden die
offengelegten Schätzungsergebnisse un¬
anfechtbar. soweit nicht Beschwerde
eingelegt ist

17. Januar 1947.
Finanzamt Hirsau .

Spende für das Soziale Hilfswerk
Der Sängerchor Kapfenhardt

hat dem Sozialen Hilfswerk des' Krei¬
ses Calw eine Spende von 50— RM.
übermittelt. Der Kreisausschuß für das
Soziale Hilfswerk spricht, hiefiir Mem
Sängeicaor cfknlhch seiueu Dank aus.



Kriegsversehrte Handwerker!
Die Meisterscliule des Deutschen

Handwerks, „Steinbeis-Schule“ inStutt-
gart -W., Veimarstr . 26, beabsichtigt, in
nächster Zeit für Flaschner , Installa¬
teure, Heizungsbauer, Bau- und Kunst¬
schlosser Kurse durclizuführen, in die
bevorzugt Kriegsbeschädigte aufge-
nonimen werden. Ferner sollen voraus¬
sichtlich, jedoch frühestens im Juli
1917 beginnend. Lehrgänge fiir Schrei¬
ner und Maler stattünden . Die Lehr¬
gänge von ca. 20 bis 26 Wochen Dauer
haben die praktische als auch die theo¬
retische Berufsausbildung zum Ziele
und bereiten die Kursteilnehmer auf
die Meisterprüfung vor. Das Kursgeld
beträgt für jeden Kurs, RM. 100.—. Für
Unterkunft und Verpflegung haben die
Kursteilnehmer selbst aufzukommen.

Kriegsversehrte Handwerker, die In¬
teresse am Besuch eines Kurses haben,
können auf Anfrage von der Fürsorge-
steile für Kriegsbeschädigte u. Kriegs¬
hinterbliebene in Calw nähere Aus¬
kunft erhalten.
Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte

und Kriegshinterbliebene
£alw , Bahnhofstr . 42, Hinterh ., 2. Stock

Landratsamt

- Betrachtungen
über Gemcindc-Obstpflanzungen
Gemeindeeigene Obstptlanzungen

sind in Württemberg in vielen Gemein¬
den anzutreffen. Diese sollen dem
Zweck dienen, Beispiele zu sein für
die privaten Obslhaumbesitzer Sie sol¬
len weiter das Interesse für den Obst¬
bau innerhalb den Gemeinden wecken.
Durch einen vermehrten Anbau der
verschiedenen Obstarten und -Sorten
sollen derer Ansprüche an das örtliche
Klima, der Lage und den Böden beob¬
achtet werden können. Im Verlauf von
Jahren sollen sich dann standfeste
Sorten für die betreffenden Gebiete
hcrausstellen . Gelegentlich können
auch neue Sorten versuchsweise ange¬
pflanzt oder aufgepfropft werden. Wo
die Gemeinde-Obstpflanzungen nach
obigen Gesichtspunkten angelegt wur¬
den, und wo deren Pflege durch einen
tüchtigen Gemeindebaumwart ausgeübt
wird, können solche den Gemeinden zu
guten Einnahmen verhelfen . Weiter
wird durch diese der Obstbau inner¬
halb der Gemeinden sehr gefördert.
Vorbildliche Obstanlagen dieser Art
können weiterhin die Brücke bilden zu
den heute sehr erwünschten Gemein¬
schaftspflanzungen privnter Besitzer.

Leider ist aber die Zahl der vorbild¬
lichen Gemeinde-Obstanlagen eine sehr
geringe . Die meisten befinden sich in
einem.schlechten oder gar verwahr¬
losten Zustand und befriedigen ertrags¬
mäßig in keiner Weise. Welches sind
die Ursachen  hierzu ? Vielfach wur¬
den diese Pflanzungen auf sog. Ödland,
welches für andere landwirtschaft¬
liche Kulturarten keinerlei Erfolg ver¬
spricht, angelegt . Ohne sich weiter um
die Ansprüche der verschiedenen Obst¬
arten zu kümmern, wurden solche
Pflanzungen erstellt . Nur weil diese
von oben aus angeregt oder auch ver¬
langt wurden. Solche Pflanzungen
mußten ja von vornherein zu Mißerfolg
gen führen und wären deshalb besser
unterblieben. Anslatt gute Böden in ge¬
schützter Lage für die Gemeinde-Obst-
pflanzungen zu benützen, wurden viel¬
fach trockene Hänge oder Böschungen,
auch unregelmäßiges und hügeliges
Gelände hierfür verwendet. Weil die
Böden meist zu gering , entwickelten
sich die Bäume schlecht und bringen
deshalb nur unregelmäßige und un¬
befriedigende Ernten . Daß an solchen
Pflanzungen dos öffentliche Interesse
mit der Zeit schwindet, ist verständ¬
lich; für den privaten Obstbaumbesit-
zor aber wirken solche ablehnend statt

Veröffentlichungen
Unwiderrufliche Vollmacht

Ich. Josef Schumpp, wohnhaft in Birken-
feld/Württ ., Ivirehweg 64, bestelle hiermit
für mich und meine Erben meine Ehefrau
Bertha Schumpp, geh.AVidmann. Birkenfeld/
Württ., Kirchweg 64, mit Wirkung vom
11. Oktober 1916 ab zu meiner Ilandlungs-
und Vertretungs -Bevollmächtigten und er¬
mächtige sie hierdurch: für micti und in
meinem Namen alle Geschäfte und Rechts¬
handlungen in jedem Umfange mit rechts¬
verbindlicher Krnft und AVirkung vorzu¬
nehmen, die mein Gewerbebetrieb :n Bir¬
kenfeld und dessen Fortführung mit sich
bringt.

Darüber hinaus bevollmächtige ich hier¬
mit meine Ehefrau : auch alle meine außer¬
betrieblichen Angelegenheiten in meinem
Namen mit gleicher Rechtswirkung vorzu¬
nehmen und befreie sie hiermit ausdrück¬
lich von den Beschränkungen, die ihr durch
gesetzliche Bestimmungen entgegenstehenwürden.

Die Bevollmächtigte wird hiermit auchzur Verwalterin des Grundstücks Birken¬
feld AA'Urtt., Kirchweg 64, bestellt.

Diese Arollmaeht wird ausdrücklich un¬
widerruflich im Interesse des Vollmacht¬
gebers und der Bevollmächtigten , die meine
Tcstaments -AHeinerhin ist, mit Wirkung
über meinen Tod hinaus erteilt ; sie ist auch
für meine Erben oder Miterben nicht wider¬
ruflich.

Durch öffentliche Bekanntmachung soll
diese Arollmaeht kundgegeben werden, um

anregend. Die Bemühungen der Ge-
meindebauniwai te können in solchen
Fällen auch nicht zum erwarteten Er¬
folg führen. Diese Pflanzungen wer¬
den dann Vielfalt kritisiert oder auch
eingestellt und die Bäume dem Zufall
überlassen. Leider wurde auf diese
Weise schon manchem guten Gemeinde¬
baumwart die ausreichende Verdienst¬
möglichkeit genommen und war ge¬
zwungen, in andere Berufszweige ab¬
zusplittern , zum Schaden der betreffen¬
den Gemeinde.

Unsere heutige Lage fordert aber
auch hierin eine gründliche Umstel¬
lung.  Auch die Gemeinde-Obstpflan¬
zungen müssen in Zukunft , zur Er¬
tragssteigerung mit eingeschaltet wer¬
den unter Hinweis darauf . daß die Er¬
trägnisse aus diesen in erster Linie der
obstarmen Bevölkerung innerhalb der
Gemeinden zugute kommen soll. Es
muß deshalb Aufgabe der Gemeinde¬
behörden sowie der Kreis- und Orts¬
beauftragten für die Landwirtschaft
sein, hier zu entscheiden, welche Maß¬
nahmen zut Gestaltung und AVartung
der Gemeinde-Obstpflanzungen zu tref¬fen sind.

Kreisbaumwart Scheerer,
Neuenbürg

die Vertretungsmaoht und deren uneinge¬
schränkten Umfang, nach außen und innen
hin vollkommen zu legitimieren und ihre
Handlungen Dritten gegenüber auch dann
voll wirksam werden zu lassen, wenn die
Bevollmächtigt ? dabei die Vollmachts¬
urschrift nicht vorlegt

Die Bevollmächtigte hat die unwiderruf¬
liche. uneingeschränkte und erweiterte Be¬
fugnis . alle meine Angelegenheiten ge¬
schäftlicher und außergesehäftlicher Art zu
besorgen ; sie soll dabei berechtigt sein, mit
sich seihst im eienen Namen und als Arer-
treterin eines Dritten Rechtsgeschäfte ab¬
zuschließen . U. a. ist sie berechtigt zur evtl,
erforderlichen Auflösung oder A7eräußerung
meines Gewerbebetriebes , zum Erwerb und
Belastung von Grundstücken, zum Eingehen
von AATechselverbindlichkeiten , zur Dar-
lehnsaufnahme. zur Prozeßführung , zur
Personal -Annahme und -Entlassung und zur
Bestellung von Unterbjj 'ollmächtigten.Zu den Reohtseeschimen und Handlun¬
gen, die über den Rahmen der ^hefraulichenBeschränkungen hinausgehen; bedarf sie
keiner Sondervollmachten oder meiner son¬
stigen jedesmaligen Ermächtigungen, siesoll auch all diese Geschäfte auf Grund
dieser generellen Vollmacht vornehmendürfen.

Diese Arollmneht gilt daher auch und auch
nach meinem Tode zugleich als unwider¬
rufliche Vertretungsbcrcchtigung gegen¬
über Bankinstituten , Post- und Steuer- und
sonstigen Behörden.

BirkenfeldAVürtt ., 11. Oktober 1946.
Josef Schumpp.

Hannelore . Die glück iche Oebur ihre*
zweiten K‘rd *»s zeu>en hoc -erfreu an.
L)r mrd Hans Kasten und Frau Mari¬
anne neb l fau nur K e.n Dorie.
Ca w, den lö. Januar i' -4 .

Sportverein Ca w von 1C46
Gründun sversommlung

am Sam^ ar , den 1 te 'Mtiar 10.30 Uhr im
Saa uau We ß, Hads' iaße , '•amtliche spor -
mensseren Männer und Frauen sind
herzlich willkommen

Evangelische Gottesdienste
in Calw

Sonntag , 2*. Januar 1947 3. nach Epiph.
8.45 Uhr Frühgo tesdienst fOseimann ' ;
8.45 Uhr Christen ehre lür die Söhne;
10 Uhc Hauptgoüesd enst iSchüz) ;
11 Uhr Kindei goMesdienst.

Mittwoch : 8.30 Uhr Bestünde.
Donnerstag : 20 Uhr Bibelrunde.

starben:

WMhe’m Rometsch, Lokführer 1. R am
!. Januar im Al er von 72 Jahren. Für
alle eiw esene Liebe und An' e Inahme
dankt herzlich , auch im Namen der
Angehörigen . Frau Ooithebin Ro¬
metsch, geh . Roller.
Calw, 2t . lanuar 1047.

Spendet tür das
Soziale Hilfswerk
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